
Satzung

der Gemeinde Benshausen über die
Freiwillige Feuerwehr Benshausen/Ebeftsliausen

Aufgrund des N l9 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. .lanuar 2003 (GVBl. S. 41 ). zulerzlgeancleridurch das Gesetz
vonr l0' März 2005 (GVBl. S. 5s). des { l4 Abs. 1 des 

' ihüringeri iesetzes 
über den

Brandschutz. die Allgemeine t{ilfb und den Katastrophenschuti 1r'n,i.ercG) von-r
05. Februar 200s (GVBI. s.22) geändert durch Geseize vom 20. Mär2,200c)
(GVBI .  s .238 )  und  vom 12 .  Ma i  2009  (GvB l .  s .415 )  sow ie  des  $  I  Abs .  3  Sa tz  ?  6s1
Thüringer Feuenl'ehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vom 26. Februar 2009
(GVBI. Nr. 1) hat der Gemeinderat der Gemeinde Benshausln in seiner Sitzung am
I 6. 09. 201 0 fblgende Feuerw,ehrsatzuns beschlossen:

S I C)rganisation, Bezeichnung

(l ) Die Freiwil l ige Feuerwehr der Gerneinde Benshausen ist als öl lbntl iche Feuerwehr (.1 :
Abs' 1 und $ 9 Abs. 1 und 2 Thürt lKG) eine rechtl ich unselbstänclige gemeindliche
Einrichtung (S 9 Abs. I ThürBKG). Sie führr die Bezeichnung:
"F reiwil l ige Feuerwehr Benshausen/Eberlshausen"
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr. mit einem Ausrücke-Standort in Benshausen sowie
einem Ausrücke-Standort in Ebertshausen.
Sie steht unter der Gesamtleitung des ortsbrandmeisters.
(3) Die Feuerwehr-Einsatzfährzeuge. Gerätschafien sowie die gesan-rte'Iechnik in denjeweiligen Standorten bleiben dort vorhanden und müssen erhalten werden.
(4) Die historische Technik der jeweil igen Ausrücke-Standorte muss in diesen verbleiben.
(5) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie sich der
[Jnterstützung der Feuerwehrvereine.

$ 2 Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(l) Die Aufgabe der Freiwil l igen Feuerwehr umfässt die Gewährleistung vorbeugender und
abwehrender Maßnahmen
a) gegen Brandgefähren (Brandschutz)
b) gegen andere Gefähren (Allgemeine Hilf-e)
c) gegen Katastrophengelähren (Katastrophenschutz)
sowie die Hil f-eleistung bei al len Vorkommnissen im Sinne der r\$ I und 9 T'hürBKG. l-erner
die Cefahrverhütungsschau ($ 2l l 'hürBKG) Brandsicherheitswu.t-r. 15 22 ThürBKG).
(2) Zut lirfüllung der Aufgaben hat die Gemeinde Bensliausen die aktiven
F'euen'l'ehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschrifien und so.stigen
einschlägigen Vorschriften aus- r_rncJ fbrtzubilclen.



$ 3 Gliederung der Freiwil l igen Feuerwehr

(l ) Die Freiwil l ige Feuerwehr Benshausen/Ebertshausen gl ieclern sich in lblgende
Abtei lungen:
Einsatzabtei lung
Alters- und Ehrenabtei lung
.lugendabtei lung
(2) Es besteht die Möglichkeit zur Bildung'u,on Mr"rsik-" F-anfärenzus-.
Spie lmannszugabtei I ungen.
(3) Zur IJnterstützung und Beratung des Ortsbrandmeisters bei der Erfiillu'g seiner Aufgaben
wird eine Wchrführung gebildet. die aus dem OrtsbrancJmeister. seinem Stellvertreter. dem
.lugendf-euerwehrwart. seinem Stellvertreter sowie deni Gerätewaft bestelit.
(4) Zusätz'lich zur Wehrführung r.r'ird eine erweiterte Wehrführung gebildet. Sie besteht aus
den beruf-enen Zugführern und Gruppenführern. sowie den in 5 : nLs. 3 dieser Satzung
genannten Personen. Der Ortsbrandmeister berult clie Sitzungen cler erweiterten Wehrfiihrung
mindestens viertel iährl ich ein.

$ 4 Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(l) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfängene persönliche Ausrüstung (Dienst- und
Einsatzunilbrm) pfleglicli zu behandeln und nach clenr Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst
zurückzugeben. Für verloren gegangene oder durch außerdienstl ichen Gebrauch beschädigte
oder unbrauchbar gewordene'fei le der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlangcn.
(2) Die Feuerwehrangehcirigen haben dern Orlsbrandmeister unverzüglich anzuzeigen
- im Dienst erl i t tene Körper- und Sachschäden.
- verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstige Ausrt istung.
(3) Sowcit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen. hat der Empfänger der
Anzeige nach Abs. I die Meldung an den Bürgermeister weiterzuleiten.

$ 5 Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(l ) Die }r insatzabtei lung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen der F'reiwil l igen
Feuerwehr. In die F.insatzabteilung können Personen nrit besonileien nahigt<eiten und
Kenntnissen zur Beratung der Freiwil l igen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen aufgenommen werden.
die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Benshausen haben (Einwohner) oder regetmäßig für
Einsätze in der Gemeinde Benshausen zur Verfügung stehen. Führungskrafie der Freiwil l igen
Feuerwehr müssen [: inwohner der Cemeinde Benshausen sein. Sie müssen den
Anfbrderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein unil das
l6.Lebens.iahr vollendet haben: sie dürl'en das 60. Lebensjahr nicht überschritten haben.
Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Gerneinde nach c\ 3 erfbrderlich ist. kann auf'
Antrag des Feuerwehr-angehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der
Einsatzabtei lung bis zur Vollendung des 65. Lebens.iahres durch den Bürgermeister
zugelassen werden. soweit die erfbrderliche geistige uncl körperliche Einsatzftihigkeit in
diesern Fall . iährl ich durch ärztl iches Attest nachgewiesen wircl (g l3 Abs. I ThBKG).
(3) Die Aufhahme in die Freiu,i l l ige Feuerwehr ist schrif i l ich beim Ortsbrandrneister zu
beantragen. Minder.iährige haben mit deni Aufhahmeantrag die schriftliche
Zustimmungserklärung ihrer gesetzl ichen Vertreter vorzulegen.



(a) Auf Vorschlag bzw. durch die Bestätigung des Ortsbrandmeisters entscheidet cler
Bürgermeister tiber die Aufhahme des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Die fiir den
Feuerwehrdienst erfbrderliche geistige urrd körperliche Feuerwehfta;glichieit bzw.
lrinsatzfähigkeit ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen.
(5) Die Aufnahme in die Freiwil l ige Ireuerwehr erfblgt unter überreichung des
F'euerwehrdienstausweises sowie der Feuerw'ehrsatzung und durch HandsJhlag des
Bürgermeisters. Dabei ist der Feuerwehrangehörige durch Linterschrilisleisturfu auf die
gewissenhalie und ordnungsgemäße Ertül lung seiner Aufgaben. die sich aus dJn gesetzl ichen
Bestimmungen dieser Satzung sowie den Dienstanweisungen ergeben. zr-r verpflichten.

$ 6 Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabtei lung

( I ) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabtei lung endet rnit:
a) der Vollendung des 60. Lebensjahres.
b) dem Austritt.
c) dem Ausschluss
d)  dem-[ 'od
(2) Der Austritl muss schrifilich gegenüber dern Ortsbrandrneister erklär-t werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabtei lung aus wichtigem Grund -
nach Ar-rhörung des Ortsbrandmeisters - durch schrifilichen. mit Begrlindung und
Rechtsmittelbelehrung versehenen Bescheid aus cler Freiwil l igen F'euerwehiausschließen.
Wichtiger Grund ist insbesondere das niehrläche unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz.
von derAusbildung r-rnd/oderbei angesetzten übungen (\ l3 Abs.5 ThürBKG) im lauf-enden
Kalenderiahr.

$ 7 Rechte und Pfl ichten der Angehörigen der Einsatzabtei lung

(l) Die Angehörigen der Einsatzleitung haben das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl des
Ortsbrandmeisters" seines Stellveftreters. des .lugendf-euerwehrwartes" des stellver-tretenclen
.l ugend f.euerwehrwartes " und des Gerätew,artes.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabtei lung haben die in r 2 bezeichneten Aufgaben nach
Anweisut-tg des Ortsbrandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhalt
durchzuführen. Sie haben insbesondere:
a) die für den Dienst geltenden Vorschrif ien und Weisungen
(2.B. Dienstvorschriften" Ausbildungsvorschriften. tJnlallverhütungsvorschrifien) son,ie
Anweisungen des Orlsbrandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befblgen.
b) bei Alarrn sofbrt zu erscheinen und den 1ür den Alarrnfäll geltenden Anweisungen uird
Vorschrif ien Folge zu leisten.
c) am Unterricht. an Übungen und sonstigen dienstl ichen Veranstaltungen tei lzunehmen.
(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürf-en vor Abschluss der
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken rnit
ausgebildeten und erfährenen aktiven Ireuerwehrangehörigen eingesetzt werden.
(a) Abs. 2 und 3 gi l t  nicht für die Fachberater im Sinne des r\ 5 Abs. 1 Sarz2 dieser Satzung.
(5) Für 1'ät igkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb cles Gerneindegcbietes
gil t  { 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerw'ehr-Entschädigungsverordnung ( ' l 'hürFwEntschVO).



$ 8 Ordnungsmaßnahmen

(1) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabtei lung seine
Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit der erweiteften
ihrn:
- eine Ermahnung.
- einen mündlichen Verweis
- eine schrif i l iche Abmahnuns

Dienstpflicht. so kann der
Wehrleitung und dem Bürgermeister

aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verw,eis ist dem tsetroflbnen
Gelegenheit zur schrif i l ichen oder mündlichen Stel lunsnahme zu seben.

$ 9 Alters- und Ehrenabtei lung

(l ) In die Alters- und Ehrenabtei lung wird unter iJberlassung der Dienstkleidr,rng
übernornnren. wer wegen Erreichens der Altersgrenze gem. $ 5 Abs. 2. dauernder
Dienstunfäliigkeit oder aus sonstigen wichtigen Grünclen aus der EinsatzabteilunLr
ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabtei lung ender
a) durch Austritt. der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandrneister erklärt werden muss.
b) durch Ausschluss (\ 6 Abs. 3 Sarz 1 gi l t  entsprechen<1).
c) durch den l 'od.

$ 10 Jugendabtei lung

( I ) Die . lugendabtei lung der Freiwil l igen Feuerw'ehr Benshausen/Ebertshausen führt den
Namen ".l ugendf'euerwehr Benshausen/Ebertshausen ".
(2) Die Jugendf-cuerwehr der Gerneinde Benshausen is1 der f ieiwil l ige Zusammenschluss von
.lugendlichen im Alter vom vollendeten 6. t ,ebensjahr bis in cler Regel - zum vollendeten 16.
Lebens.iahr. Sie gestaltet ihr. lugendleben als selbständige Abtei lung der Freiwil l igen
Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnr_urg.
(3) Als Bestandtei l  der Freiwil l igen Feuerwehr der Gemeinde Benshausen untersteht die
.lugendtbuerwehr der fächlichen Auf'sicht und der Betreuung durch den Ortsbrandmeister als
Leiter der Freiwil l igen Feuerwehr. der sich dazu des.lugendfbuerwehrw,artes und seines
Stel h,'ertreters bedi ent.

$ I I Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister

(l) Der Leiter der Freiwil l igen Feuerwehr Benshausen/Ebertshausen ist der Ortsbrandrneister.
(2) Der Ortsbrandmeister und der stellvertretende Ortsbrandmeister werden von den
Angehörigen der Einsatzabtei lung inr Zr.rge der. lahreshauptversammlung (S12) auf die Dauer
von 5 .lahren gew,ählt.
(3) Gewählt werden kann nur. w'er der Einsatzabteih-rng der Freiwilligen F'euerw,ehr
Benshausen/Bbertshausen angehört. die erfbrderlichen [,ehrgänge besucht. die fächlichen
Kenntnisse besitzt und das 60. t.ebens.iahr noch nicht vollendet hat.
(4) Der Ortsbrandrneister und der stellvertretende Ortsbrandnieister werclen zunr
Ehrenbeantten au1'Zeit der Gemeinde Benshausen ernannt. Er ist verantwortlich für die
Einsatzbereitschafi der Freiwilligen F'euerwehr Benshausen/Ebertshausen und die Ausbilduns



ihrer Angehörigen. Er liat für die ordnungsgernäße Ausstattung/Ausrüstung sowie für die
Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen ui,t d"n
Bürgermeister in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. Bei der-Erfüllung dieser
Aufgaben haben ihn der stellvertretende Ortsbrandmeister und clie Wehrführu-ns LU
unterstützen.
(5) Der stellverlretende Orlsbrandrneister hat den Ortsbrandmeister bei Verhinderuns zu
vertreten.
(6) Der Ortsbrandmeister und sein Stel lvertreter können ihre Amter bis zur Vollendung des
60. LebensJ ahres ausüben. Nach Vollenclung des 60. Lebens.jahres sincl sie durch den
Bürgermeister zu verabschieden.

$ l2 Wahlen des Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbranclmeister

(1) I)ie nach denl l'hürBKG und laut dieser Satzung durchzuführenden Wahlen w.erden von
ei nem wahleiter geleitet. den die . j  eweil i  ge Versammlung bestirnrnt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens I Woche v.rher
schrif i l ich zu verständigen. Hinsichtl ich cler Beschlussfähigkeit der Versammlung gi l t  g l3
Abs. 5 Satz2 und 3 dieser gi l t  entsprechend.
(3) Der Ortsbrandmeister. der stellvertretende Orlsbrandmeister. der Jugendf-euerwehrwar-t.
der stellvertretende.lugendfeuerwehrwafi und der Gerätewart w,er6en einzeln nach
Stimmenmehrheit gewählt; $ 22 Abs. 1 KLJV gi l t  entsprechen. Es ist derjenige gewählt. der
die meisten Stimmen erhalten hat. Stimn-rengleichheit gi l t  als Ablehnung.
(4) Gewählt wird schri l i l ich und geheim. Bei den Einzelwal-r lerr (Abs. 3-Satz I dieser Satzung)
kann durch Handzeichen gewählt werdcn. fälls aus den Reihen der Wahlberechtigten einenr
entsprechenden Antrag mehrheitlich zugestimnit wird.
(5) [Jber sämtliche Wahlen ist eine NieJerschrifi anzuf-er-tigen. Die Niederschrifi über die
Wahl des Ortsbrandmeisters. des stellvertretende Ortsbrandmeisters. des
.lugendf'euerwehrwafts. des stellverlretende .lugendfbuerwehrwarts upd des Gerätewarts ist
innerhalb einer woche nach wahl dem Bürgermeister zu übergeben.

$ l3 Jahreshauptversammlung

( 1 ) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters flndet.jährlich eine .lahreshauptversamnilung cler
Freiwilligen F-euerwehr Benshausen/Ebertshausen statt.
(2) Die .lahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister einberut-en. Er hat einen Bericht
über das abgelauf-ene .lahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversantmlung der Freiw'i l l igcn Feuerwehr Benshausen/Ebertshausen ist
einzuberulbn. wenn dies ni indestens ein Drittel der Mitgl ieder der Einsatzabtei lung schrif i l ich
unter der Angabe von Gründen verlangt. In diesenr Fall  ist sie innerhalb von 4 Wochen
durchzulühren.
(4) Zeitpunkt. Ort und 

'fagesordnung 
jeder.lahreshauptversammlung sind clen

Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister mindestens 2 Wochen vor der Versammlung
schrif i l ich bekannt zu geben.
(5) Stimrnberechtigt in der Jahreshar-rptversammlung sind die Angehörigen der
Einsatzabtei lung. Die Versammlung ist beschlusslähig. wenn mindestens ein Drittel der
Mitgl ieder der Einsatzabtei lung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 2.
Versammlung einzuberuf'en" die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenclen Angehörigen
der Einsatzabtei lr.urg beschlussfähig ist. Beschlüsse cler. lahreshauptversammlung werden mit



einfächer Stimmenmehrheit gelasst. Die JahreshauptversammIung beschIielit auf
entsprechenden Antrag im Einzelfäl l  darüber. ob eine Abstimmung geheim erfblgen soll .

$ 1,1 Feuerwehrverein

(1) Die Angehörigen der Freiwil l igen Feuerwehr können sich zu Feuerwehrvereinen
zusalrlmenschließen. Die Gemeinde wird die Feuerwehrvereine auf Cierneindeebene fördern
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten f lnanziel l  unterstützen.

$ l5 Gleichstel lungsbestimmung

( l) Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten.leweils in männlicher und
weibl icher Form.

$ l6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

( I ) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Krafi und die ..Satzung über die
Freiwil l igen F'euerwehren der Gemeinde Benshausen" vom 26.01.1995 außer Kraft.

Benshausen.  20.  10.  201 0

Keil
Bürgermeister

(  S iegel  )


